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b) Methodik der Nachweisführung 

c) Personell organisatorische Maßnahmen 

Die vom KTA-Präsidium eingesetzte Beratungsgruppe ist in eingehenden Erörterungen zu der Auffassung 
gelangt, dass das Arbeitsprogramm KTA 2000 machbar und geeignet ist, die Anwendungssicherheit der KTA-
Regeln zu erhöhen. Die Sicherheitsgrundsätze und die (ausführungsunabhängigen) Anforderungen der KTA-
Basisregeln sollen ausnahmslos erfüllt werden. Von den detaillierten Beschaffenheits - und Ausführungsanforde-
rungen der KTA-Fachregeln kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die in den KTA-
Basisregeln fixierten Schutzzielanforderungen auf andere Weise erfüllt werden. Dies entspricht der schutzzielori-
entierten Vorgehensweise bei der periodischen Sicherheitsüberprüfung. 

 

1.1.2 Beschlüsse des KTA-Präsidiums 

Das KTA-Präsidium hat auf seiner 63. Sitzung am 5. Mai 1998 über das Arbeitsprogramm KTA 2000 beraten und 
hat vorgeschlagen, es zu verwirklichen. 

 

1.1.3 Auftrag des KTA 

Der KTA hat auf seiner 52. Sitzung am 16. Juni 1998 dazu folgende Beschlüsse gefasst:  

a) Der KTA befürwortet den Vorschlag des KTA-Präsidiums, ein Arbeitsprogramm KTA 2000 zu beginnen. Der 
KTA nimmt Aufgabenstellung und beabsichtigte Struktur zustimmend zur Kenntnis. 

b) Der Unterausschuss PROGRAMM UND GRUNDSATZFRAGEN (UA-PG) wird beauftragt, federführend 
Entwurfsvorschläge für die 

ba) KTA-Grundlagen und die 

bb) KTA-Basisregeln 

durch Arbeitsgremien erarbeiten zu lassen und Beschlussvorlagen für den KTA zu erstellen.  

 

1.1.4 Beschlüsse des UA-PG 

Der KTA-Unterausschuss PROGRAMM UND GRUNDSATZFRAGEN (UA-PG) hat auf der 7. Sitzung am 3. 
September 1998 beschlossen, ein Arbeitsgremium mit der Bearbeitung der KTA-Sicherheitsgrundlagen zu 
beauftragen. 

Auf seiner 13. Sitzung am 26./27. April 2001 hat der UA-PG über die während des Fraktionsumlaufs eingegange-
nen Stellungnahmen beraten. Im Ergebnis seiner Beratungen hat der UA-PG den Regelentwurfsvorschlag erneut 
überarbeitet und einstimmig beschlossen, den überarbeiteten Regelentwurfsvorschlag dem KTA auf seiner 55. 
Sitzung am 19. Juni 2001 zur Verabschiedung als Regelentwurf vorzulegen.  

 

1.1.5 Verabschiedung der KTA-Sicherheitsgrundlagen durch den KTA als Regelentwurf (Gründruck) 

Der KTA hat die Regelentwurfsvorlage auf seiner 55. Sitzung am 19.06.01 als Regelentwurf in der Fassung 6/01 
verabschiedet. Die Bekanntmachung des BMU erfolgte im Bundesanzeiger Nr. 132 am 19. Juli 2001.  

 

1.1.6 Zum aktuellen Stand des Arbeitsprogramms KTA 2000  
(Auszug aus den Ausführungen des Vorsitzenden des KTA-Präsidiums, Dr. Straub, auf der 57. Sitzung des 
KTA am 11. November 2003) 

Im Jahr 2002 wurden uns auf der KTA-Sitzung zu einem Teil der KTA-Basisregeln (zu der Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4 und 
Nr. 7) Regelentwurfsvorschläge zur Verabschiedung als Gründrucke vorgelegt. Wir haben im Jahr 2002 die 
Abstimmung darüber verschoben, aber die vorgelegten Papiere als geeignete Grundlagen für Regelentwürfe zur 
Kenntnis genommen.  

Im Laufe des vergangenen Jahres 2002 haben dann die Arbeitsgremien des KTA für alle KTA-Basisregeln 
Entwurfsvorschläge erarbeitet und der zuständige KTA-Unterausschuss, der Unterausschuss für PROGRAMM 
UND GRUNDSATZFRAGEN (UA-PG), hat auf seiner 17. Sitzung am 17./18. Dezember 2002 alle Regelentwurfs-
vorschläge für den KTA-Fraktionsumlauf freigegeben. Dies erfolgte auch mit Zustimmung des BMU-Vertreters im 
UA-PG. 

Der Fraktionsumlauf fand vom 15. Dezember 2002 bis 15. März 2003 statt. Zum Fraktionsumlauf sind eine 
Vielzahl von Stellungnahmen eingegangen, insbesondere aber eine Mitteilung des BMU, in der das BMU fes t-
stellt, dass aus seiner Sicht das Arbeitsprogramm KTA 2000 „endgültig gescheitert“ sei. 

In einer Sondersitzung des KTA-Präsidiums, am 14. April 2003, kam es daraufhin zu sehr kontroversen Diskussi-
onen. Über die weitere Vorgehensweise im KTA konnte keine Einigung erzielt werden. Der Termin für die KTA-
Sitzung wurde zunächst auf den Herbst verschoben. 
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Auf einer zweiten Sitzung des KTA-Präsidiums, am 17. Juni 2003, wurden die unterschiedlichen Haltungen und 
Bewertungen zwischen den Gruppen der Hersteller, der Betreiber und der Sachverständigen einerseits und dem 
BMU andererseits erneut bekräftigt. 

Es gab weder auf der KTA-Präsidiumssitzung, noch gibt es bis heute, eine gemeinsame Grundlage für die 
Fortsetzung der Arbeiten am Arbeitsprogramm KTA 2000. Für das weitere Vorgehen wurde daher als Kompro-
miss festgelegt, dass  

a) die Arbeiten am Arbeitsprogramm KTA 2000 ruhen sollen 

und 

b) die bisher erreichten Ergebnisse durch die KTA-GS zu dokumentieren sind. 

Hersteller, Betreiber, Sachverständige und Vertreter von Bundesländern haben sich klar dafür ausgesprochen, 
dass die Arbeiten am Projekt KTA 2000 durch den KTA fortgesetzt und zügig abgeschlossen werden. Das 
BMU hält das Projekt KTA 2000 nach wie vor für gescheitert. Es hat seine Haltung, am 3./4. Juli 2003, auf 
einer Sitzung des Länderausschusses Atomkernenergie und in Schreiben an die Mitglieder des KTA-
Präsidiums, begründet. 

Zum weiteren Vorgehen des BMU wird in der Begründung (Schreiben des BMU vom 23.05.2003 an den 
Länderausschuss für Atomkernenergie, übersandt am 15.07.2003 auch an die KTA-Präsidiumsmitglieder) u. a. 
festgestellt: 

1. Die Fachregeln sind weiterhin regelmäßig dem Stand von Wissenschaft und Technik hinsichtlich der 
Schadensvorsorge anzupassen. Regelungslücken sind durch die KTA-Fachregeln zu schließen, auch soweit 
dies durch die Basisregeln geschehen sollte. 

2. Das BMU wird seiner Verantwortung für die Festlegung übergeordneter Anforderungen der zu treffenden 
Schadensvorsorge und ihrer Durchsetzung in atomrechtlichen Verfahren gerecht werden und dabei die Re-
aktor-Sicherheitskommission, den Länderausschuss für Atomkernenergie, kerntechnische Sachverständige 
und die Betreiber in geeigneter Weise beteiligen. 

Die Vertreter der Hersteller, Betreiber und Sachverständigen haben erklärt, dass sie die Initiative des BMU mit 
Interesse verfolgen werden. Der Länderausschuss für Atomkernenergie, Hauptausschuss, hat beschlossen sich 
mit der Art des Umganges des BMU mit der kerntechnischen Regelwerksetzung im Fachausschuss Recht und 
Reaktorsicherheit weiter zu beschäftigen. 

Nach Meinung des KTA-Präsidiums wurden die unterschiedlichen Standpunkte, sowohl die inhaltlichen Aussa-
gen, als auch die Stil- und Formfragen, des Umgangs miteinander betreffend, im KTA-Präsidium und auch im 
KTA-Unterausschuss Programm und Grundsatzfragen ausreichend klar und kontrovers diskutiert und dokumen-
tiert. 

Nach Auffassung des KTA-Präsidiums ist eine weitere Diskussion über das Arbeitsprogramm KTA 2000 zurzeit 
nicht zielführend. Das KTA-Präsidium schlägt deshalb vor, sich im weiteren Verlauf dieser Sitzung auf die 
Diskussion der KTA-Fachregelarbeit zu beschränken. 

 

1.1.7 Dokumentation 

Zur Dokumentation der bisher erreichten Ergebnisse erstellte die KTA-Geschäftsstelle für jede der 7 KTA-
Basisregeln einen Sachstandsbericht. 

 

 

1.2 Inhalt 

Dieser Sachstandsbericht der KTA-Geschäftsstelle gibt den Stand der Arbeiten an den KTA-Sicherheitsgrundlagen 
(Regelentwurf, Fassung 2001-06) wieder.  

 

 

1.3 Zu erarbeitende Regeln 

Schwerpunkt des Arbeitsprogramms KTA 2000 ist neben der Zusammenstellung der Sicherheitsgrundsätze die 
Einführung von schutzzielorientierten Basisregeln auf der zweiten Ebene der KTA-Regelpyramide.  

Insgesamt sollen sieben KTA-Basisregeln erstellt werden.  

Vier Basisregeln sollen sich mit den technischen Schutzzielen der Reaktorsicherheit befassen:  

a) Kontrolle der Reaktivität, 

b) Kühlung der Brennelemente, 

c) Einschluss der radioaktiven Stoffe, 

d) Begrenzung der Strahlenexposition. 
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Drei Basisregeln sollen die allgemeinen Anforderungen an Auslegung, Bau und Betrieb von Kernkraftwerken zum 
Gegenstand haben: 

a) Allgemeine technische Anforderungen 

b) Methodik der Nachweisführung 

c) Personell organisatorische Maßnahmen 

 

 

2 Beschlüsse des KTA 

2.1 52. Sitzung am 16. Juni 1998 

Das KTA-Präsidium hat auf seiner 63. Sitzung am 5. Mai 1998 über das Arbeitsprogramm KTA 2000 beraten und 
vorgeschlagen, es zu verwirklichen. 

Der Kerntechnische Ausschuss (KTA) hat auf seiner 52. Sitzung am 16. Juni 1998 in Salzgitter den Unterschuss 
PROGRAMM UND GRUNDSATZ (UA-PG) beauftragt, federführend den Entwurf zu den 

 „KTA-Sicherheitsgrundlagen“ (KTA-GL) 

mit Dokumentationsunterlage durch ein Arbeitsgremium erarbeiten zu lassen und diesen Entwurf sowie eine Beschluss-
vorlage dem KTA vorzulegen (Beschluss-Nr. 52/10.1/2). 

 

2.2 55. Sitzung am 19. Juni 2001 

Der KTA hat die Regelentwurfsvorlage auf seiner 55. Sitzung am 19.06.01 als Regelentwurf in der Fassung 6/01 
verabschiedet. Die Bekanntmachung des BMU erfolgte im Bundesanzeiger Nr. 132 am 19. Juli 2001. 

 

2.3 57. Sitzung am 11. Novmber 2003 

Der KTA hat auf seiner 57. Sitzung am 11.11.03 beschlossen, die Vorhaben des Projektes KTA 2000 ruhend zu stellen. 

 

2.4 68. Sitzung am 19.November 2013 

Der KTA hat auf seiner 68. Sitzung am 19.11.13 die Einstellung der 8 Regelvorhaben des Programmes KTA 2000 
beschlossen. 
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Anlage 1 

 

„KTA-Sicherheitsgrundlagen“ 

 

(Fassung 06/2001) 
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